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 Bologna in Österreich   

 
 

BOLOGNA-PROZESS 

Durchführung in Österreich 
Rechtsquel len 

 
 Öffentliche 

Universitäten Privatuniversitäten Fachhochschulen Pädagogische Hochschulen 

Dreigliedriges 
Studiensystem 

§ 54 UG § 2 Abs. 1 Z 2 UniAkkG 
 

§ 3 Abs. 2 FHStG § 38 HG 

ECTS § 51 Abs. 2 Z 26 UG; 
§ 124 Abs. 2 UG 

§ 2 Abs. 1 Z 2 UniAkkG 
(implizit) 

§ 12 Abs. 2 Z 2 FHStG § 42 Abs. 6 HG 

Diploma Supple-
ment 

§ 69 Abs. 2 UG; 
§ 6 Abs. 1 + Anl. 2 UniStEV 

§ 2 Abs. 1 Z 2 UniAkkG 
(implizit) 

§ 4 Abs. 8 FHStG; 
VO DS an FH 

§ 60 Abs. 2 HG; 
§ 3 VO DS an PH 

Anerkennung LissAnerkÜb LissAnerkÜb LissAnerkÜb LissAnerkÜb 
Joint studies § 51 Abs. 2 Z 27 UG § 2 Abs. 1 Z 2 UniAkkG 

(implizit) 
§ 3 Abs. 2 Z 10 FHStG § 35 Z 4 HG 

 
Abkürzungen  (Vorschriften jeweils in der geltenden Fassung): 

FHStG:  Fachhochschul-Studiengesetz – FHStG, BGBl. Nr. 340/1993 

HG:   Hochschulgesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006 

LissAnerkÜb:  Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region („Lissabonner Anerkennungs-
übereinkommen"), BGBl. III Nr. 71/1999 

UG:  Universitätsgesetz 2002 – UG, BGBl. I Nr. 120/2002 

UniAkkG: Universitäts-Akkreditierungsgesetz – UniAkkG, BGBl. I Nr. 168/1999 

UniStEV:  Universitäts-Studienevidenzverordnung 2004, BGBl. II Nr. 288/2004 

VO DS an FH:  Verordnung über die Ausstellung eines Anhanges zum Diplom („Diploma Supplement") für Absolventinnen und Absolventen von Fachhoch-
schul-Studiengängen 

VO DS an PH:  Verordnung über die Gestaltung der Zeugnisse und des Anhanges zum Diplom an Pädagogischen Hochschulen, BGBl. II Nr. 204/2007 

Zusammenstellung: 
Ana Starkel und Heinz Kasparovsky 
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Anhang: Texte 
(in der Reihenfolge der Abkürzungen) 

 
 

Fachhochschul-Studiengesetz 

§ 3. (2) Grundsätze für die Gestaltung von Fachhochschul-Studiengängen sind: 

1.  Fachhochschul-Studiengänge haben die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und wissenschaftlicher Methoden zu beachten; das Prinzip der Freiheit 
der Lehre bezieht sich auf die Durchführung von Lehrveranstaltungen im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben und deren inhaltliche und methodische 
Gestaltung unter Berücksichtigung der Absätze 1 und 2. 

2. Die Studienzeit hat in Fachhochschul-Bachelorstudiengängen sechs Semester, in Fachhochschul-Masterstudiengängen zwei bis vier Semester und in Fach-
hochschul-Diplomstudiengängen acht bis zehn Semester zu betragen. Wird der Zugang zu einem Fachhochschul-Studiengang gemäß § 4 Abs. 2 dritter Satz 
beschränkt, so ist die Studiendauer um bis zu zwei Semester zu reduzieren und sind diese Fachhochschul-Studiengänge unter Verwendung von Fernstu-
dienelementen einzurichten. 

2a.  Fachhochschul-Bachelorstudiengänge dürfen nur in Verbindung mit Fachhochschul-Masterstudiengängen oder Fachhochschul-Diplomstudiengängen dessel-
ben Erhalters eingerichtet werden.  

3.  Im Rahmen von Fachhochschul-Bachelorstudiengängen und Fachhochschul-Diplomstudiengängen ist den Studierenden ein Berufspraktikum vorzuschreiben, 
das einen ausbildungsrelevanten Teil des Studiums darstellt. Die Studienzeit wird um die Dauer des Berufspraktikums nicht verlängert. 

4.  Ein Fachhochschulstudium ist so zu gestalten, dass es in der festgelegten Studienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Jahresarbeitsleistung einer oder eines Studierenden 1 500 Stunden nicht überschreiten darf. Der Einsatz von Fernstudienelementen ist zulässig.  

5.  Die Art und der Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind im Studienplan und in der Prüfungsordnung festzulegen. 

6.  Die einen Fachhochschul-Masterstudiengang oder einen Fachhochschul-Diplomstudiengang abschließende Diplomprüfung ist eine Gesamtprüfung, die sich 
aus der Abfassung einer Diplomarbeit und einer kommissionellen Prüfung zusammensetzt. In Fachhochschul-Bachelorstudiengängen besteht die Verpflich-
tung zur Anfertigung von eigenständigen schriftlichen Arbeiten, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen abzufassen sind(Bachelorarbeiten); die abschließen-
de Bachelorprüfung besteht aus einer kommissionellen Prüfung. 

7.  Die besuchten Lehrveranstaltungen und abgelegten Prüfungen sind dem Studierenden jährlich, jedenfalls bei seinem Ausscheiden aus dem Fachhochschul-
Studiengang, schriftlich zu bestätigen. 

8. Die Lehrveranstaltungen sind ihrer Aufgabenstellung und dem Ausbildungsstand der Studierenden entsprechend didaktisch zu gestalten. 

9. Die Lehrveranstaltungen sind einer Bewertung durch die Studierenden zu unterziehen; die Bewertungsergebnisse dienen der Qualitätssicherung und sind für 
die pädagogisch-didaktische Weiterbildung der Lehrenden heranzuziehen. 

10. Fachhochschul-Studiengänge können auch als Doppeldiplom-Programme durchgeführt werden.Doppeldiplom-Programme sind Studien, die auf Grund von 
Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren österreichischen Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen und einer oder mehreren ausländischen aner-
kannten postsekundären Bildungseinrichtungen gemeinsam durchgeführt werden, wobei in diesen Vereinbarungen festgelegt sein muss, welche Leistungen  
die betreffenden Studierenden an den beteiligten Einrichtungen zu erbringen haben. 

§ 4. (8) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie der Absolventinnen und Absolventen hat die zuständige Bundesministerin oder der 
zuständige Bundesminister durch Verordnung festzulegen, in welcher Form der Anhang zum Diplom („Diploma Supplement“) gemäß Art. IX.3 des Übereinkommens 
über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region, BGBl. III Nr. 71/1999, auszustellen ist. 

§ 12. (2) Eine Akkreditierung als Fachhochschul-Studiengang setzt voraus, dass … 
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2.  der Studienplan und die Prüfungsordnung fachlichen und beruflichen Erfordernissen entsprechen; im Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von 
Studienleistungen (European Credit Transfer System – ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt Nr. L 28 vom 3. 2. 2000) sind den einzelnen Studienleistungen ECTS-
Anrechnungspunkte zuzuteilen. Mit diesen Anrechnungspunkten ist der Anteil des mit den einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums („work 
load“) der Studierenden bezogen auf den gesamten Studiengang zu bestimmen, wobei dem Arbeitspensum eines Studienjahres 60 Anrechnungspunkte und 
dem Arbeitspensum eines Semesters 30 Anrechnungspunkte zugeteilt werden; … 

Hochschulgesetz 2005 

§ 35. 

4. Doppeldiplom-Programme sind ordentliche Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren Pädagogischen Hochschulen oder an-
deren in- oder ausländischen anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen gemeinsam durchgeführt werden, wobei in diesen Vereinbarungen festge-
legt sein muss, welche Leistungen die betreffenden Studierenden an den beteiligten Institutionen zu erbringen haben.  

§ 38. (1) An den Pädagogischen Hochschulen sind Studiengänge (§ 35 Z 1) einzurichten.  

(2) Studiengänge schließen mit dem akademischen Grad „Bachelor of Education“ („BEd“) ab.  

(3) Studiengänge können auch als Doppeldiplom-Studien angeboten und geführt werden.  

(4) An Hochschulen für Agrar- und Umweltpädagogik Wien umfasst der akademische Grad des „Bachelor of Education“ auch die „Befähigung für den land- und 
forstwirtschaftlichen Beratungs- und Förderungsdienst“. 

§ 42. (6) Im Sinne des Beschlusses 87/327/EWG über ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur Förderung der Mobilität von Hochschulstudenten (ERASMUS), 
ABl. Nr. L 166 vom 25.06.1987 S. 20, hat die Studienkommission den Studien ECTS-Credits zuzuteilen. Mit diesen Credits ist der relative Anteil des mit den einzel-
nen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu bestimmen, wobei das Arbeitspensum eines Jahres 1 500 Echtstunden zu betragen hat und diesem Ar-
beitspensum 60 Credits zugeteilt werden. 

§ 60. (2) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität ist bei Zeugnissen über Bachelorstudien gemäß Art. IX.3 des Übereinkommens über die Anerkennung von 
Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region, BGBl. III Nr. 71/1999, ein Anhang zum Diplom (Diploma Supplement) anzuschließen. Das zustän-
dige Regierungsmitglied hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen über die Form des Anhanges zum Diplom festzulegen.  

Lissabonner Anerkennungsübereinkommen ( Auszug ) 

Art. VI.1.  Soweit eine Anerkennungsentscheidung auf den mit der Hochschulqualifikation nachgewiesenen Kenntnissen und Fähigkeiten beruht, erkennt jede Ver-
tragspartei die in einer anderen Vertragspartei verliehenen Hochschulqualifikationen an, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Qualifikation, deren 
Anerkennung angestrebt wird, und der entsprechenden Qualifikation in der Vertragspartei, in der die Anerkennung angestrebt wird, nachgewiesen werden kann. 

Art. VI.2.  Gegebenenfalls reicht es aus, wenn eine Vertragspartei es dem Inhaber einer in einer anderen Vertragspartei ausgestellten Hochschulqualifikation ermög-
licht, auf sein Ersuchen eine Bewertung dieser Qualifikation zu erhalten, und Artikel VI.1 in einem solchen Fall sinngemäß angewendet wird. 
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Universitätsgesetz 2002 

§ 51. (2) 

26.  Der Umfang der Studien mit Ausnahme der Doktoratsstudien ist im Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (European Cre-
dit Transfer System – ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt Nr. L 28 vom 3. Februar 2000) in ECTS-Anrechnungspunkten anzugeben. Mit diesen Anrechnungs-
punkten ist der relative Anteil des mit den einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu bestimmen, wobei das Arbeitspensum eines Jahres 
1 500 Echtstunden zu betragen hat und diesem Arbeitspensum 60 Anrechnungspunkte zugeteilt werden. 

27. Gemeinsame Studienprogramme sind ordentliche Studien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen einer oder mehreren österreichischen Universitäten, 
Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen, Privatuniversitäten oder Pädagogischen Hochschulen sowie ausländischen anerkannten postsekundären Bil-
dungseinrichtungen in der Form eines joint, double oder multiple degree programs durchgeführt werden, wobei in diesen Vereinbarungen festgelegt sein 
muss, welche Leistungen die betreffenden Studierenden an den beteiligten Institutionen zu erbringen haben. 

§ 54. (1) Die Universitäten sind berechtigt, Diplom-, Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien einzurichten. Dabei sind die Studien einer der folgenden Gruppen zu-
zuordnen: 

1. Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien; 

2. Ingenieurwissenschaftliche Studien; 

3. Künstlerische Studien; 

4. Veterinärmedizinische Studien; 

5. Naturwissenschaftliche Studien; 

6. Rechtswissenschaftliche Studien; 

7. Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien; 

8. Theologische Studien; 

9. Medizinische Studien; 

10. Lehramtsstudien. 

(2) Neu einzurichtende Studien dürfen nur als Bachelor-, Master- oder Doktoratsstudien eingerichtet werden. 

(3) Der Arbeitsaufwand für Bachelorstudien hat 180 ECTS-Anrechnungspunkte und für Masterstudien mindestens 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu betragen. Der 
Arbeitsaufwand für ein Bachelorstudium kann in Ausnahmefällen, wenn dies zur Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit zwingend erforderlich ist und diese Studien-
dauer international vergleichbar ist, bis zu 240 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Zur Beschäftigungsfähigkeit ist die Vorlage eines nach international anerkann-
ten wissenschaftlichen Kriterien erstellten Gutachtens erforderlich. In den Humanmedizinischen und Zahnmedizinischen Studien kann der Arbeitsaufwand für das 
Bachelor- und das Masterstudium insgesamt 360 ECTS-Anrechnungspunkte betragen. Die Berufsberechtigung für den Beruf der Ärztin oder des Arztes und der 
Zahnärztin oder des Zahnarztes bzw. für sonstige Gesundheitsberufe richtet sich ausschließlich nach den jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen, insbesondere 
nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen vom 7. September 2005, 2005/36/EG. 

(3a) Die Curricula für Bachelorstudien haben ein Qualifikationsprofil (§ 51 Abs. 2 Z 29) zu enthalten. Bei der Gestaltung der Curricula für Bachelorstudien ist über-
dies sicherzustellen, dass Auslandsstudien ohne Verlust von Studienzeiten möglich sind. 

(4) Die Dauer von Doktoratsstudien beträgt mindestens drei Jahre. Das Studium darf als „Doctor of Philosophy“-Doktoratsstudium bezeichnet und der akademische 
Grad „Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“, verliehen werden. 
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(5) Curricula und deren Änderungen sind vor der Beschlussfassung dem Rektorat und dem Universitätsrat, Curricula theologischer Studien auch den zuständigen 
kirchlichen Stellen zur Stellungnahme zuzuleiten. Curricula und deren Änderungen treten bei Veröffentlichung im Mitteilungsblatt vor dem 1. Juli mit dem 1. Oktober 
desselben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 30. Juni treten sie mit 1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft. 

(6) Für die pädagogische und fachdidaktische Ausbildung in Lehramtsstudien sind in den Curricula unbeschadet der schulpraktischen Ausbildung 20 bis 25 vH des 
gesamten Arbeitspensums für das jeweilige Unterrichtsfach vorzusehen. 

(7) Im Curriculum darf als Voraussetzung für die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen, deren Verständnis besondere Vorkenntnisse erfordert, der Nachweis dieser 
Vorkenntnisse durch die positive Beurteilung bei einer oder mehreren Prüfungen oder in anderer zweckmäßiger Form festgelegt werden. Diese Festlegungen gelten 
auch für Studierende, die sich zu der betreffenden Lehrveranstaltung im Rahmen der Nutzung des Lehrangebotes oder eines individuellen Studiums anmelden. 

(8) Im Curriculum ist für Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Anzahl der möglichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie das Verfahren zur Vergabe der Plätze festzulegen. Dabei ist zu beachten, dass den bei einer Anmeldung zurückgestellten Studierenden daraus 
keine Verlängerung der Studienzeit erwächst. Im Bedarfsfall sind überdies Parallellehrveranstaltungen, allenfalls auch während der sonst lehrveranstaltungsfreien 
Zeit, anzubieten. 

(9) Studien dürfen auch gemeinsam mit anderen Universitäten sowie mit Privatuniversitäten gemäß § 3 des Universitäts-Akkreditierungsgesetzes, BGBl. I Nr. 
168/1999, Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen gemäß § 2 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge, BGBl. Nr. 340/1993, und Pädagogi-
schen Hochschulen gemäß § 1 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, durchgeführt werden. Bei Beteiligung von anderen als den in § 6 genannten Bil-
dungseinrichtungen haben die beteiligten Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung über die Durchführung, insbesondere die Zuständigkeiten (Zulassung, Ausstel-
lung von Zeugnissen, Anerkennung von Prüfungen etc.) zu schließen. In dem von den beteiligten Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curriculum ist 
die Zuordnung der Fächer oder Lehrveranstaltungen zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich zu machen. Gesetzliche Zuständigkeiten bleiben von dieser 
Bestimmung unberührt. 

(9a) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen beschließen, ein Studium nicht mehr gemeinsam durchzuführen, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vor-
sorge zu treffen, dass Studierenden des betroffenen Studiums der Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer 
zuzüglich von zwei Semestern zu umfassen hat, möglich ist. 

(10) Die Universitäten sind auch berechtigt, gemeinsame Studienprogramme durchzuführen. Bei Vorliegen einer Vereinbarung gemäß § 51 Abs. 2 Z 27 hat der Se-
nat im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 10 binnen angemessener Frist ein entsprechendes Curriculum zu erlassen. 

(11) Curricula von Bachelor- und Masterstudien sind so zu gestalten, dass Auslandsstudien möglich sind. 

(12) Die Verwendung von Fremdsprachen bei der Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen, bei der Abfassung von wissenschaftlichen Arbeiten, bei der 
Festlegung von Bezeichnungen für die Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen sowie bei der Abfassung von Urkunden über die Verleihung 
akademischer Grade und bei der Ausstellung von Zeugnissen und Abgangsbescheinigungen kann im studienrechtlichen Teil der Satzung vorgesehen werden  

§ 69. (2) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der Studierenden sowie der Absolventinnen und Absolventen hat die Bundesministerin oder der Bundesmi-
nister durch Verordnung festzulegen, in welcher Form der Anhang zum Diplom („Diploma Supplement“) gemäß Art. IX.3 des Übereinkommens über die Anerken-
nung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region, BGBl. III Nr. 71/1999, auszustellen ist. 

§ 124. (2) Die Studienkommissionen haben bis zum 1. Juli 2003 allen gemäß UniStG erlassenen Studienplänen ECTS-Anrechnungspunkte im Sinne des § 13 Abs. 
4 Z 9 und § 19 Abs. 4 UniStG zuzuteilen. 
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Universitäts-Akkreditierungsgesetz 

§ 2. (1) Für die Erlangung der Akkreditierung als Privatuniversität muss die antragstellende Bildungseinrichtung folgende Voraussetzungen erfüllen: 

2. Sie muss jedenfalls Studien oder Teile von solchen in einer oder mehreren wissenschaftlichen oder künstlerischen Disziplinen, die zu einem akademischen 
Grad führen, welcher im internationalen Standard für mindestens dreijährige Vollzeitstudien verliehen wird, oder darauf aufbauende Studien anbieten. Bei der 
erstmaligen Antragstellung sind die Studienpläne für die geplanten Studien vorzulegen. 

Universitäts-Studienevidenzverordnung 

§ 6. (1) Anlässlich der Verleihung eines akademischen Grades ist der Absolventin oder dem Absolventen zusätzlich zum Verleihungsbescheid ein Anhang zum Dip-
lom („Diploma Supplement“) nach Maßgabe der Anlage 2 in deutscher und englischer Sprache auszustellen. Die zusätzliche Ausstellung in einer weiteren Sprache 
ist zulässig. 

Anlage 2. 
                                                       zu § 6 Abs. 1 

Anhang zum Diplom (Diploma Supplement) 
1. Rahmenformular für die deutschsprachige Version (Universität) 
Anhang zum Dip lom (Dip loma Supplement)  

Dieser Anhang zum Diplom wurde nach dem von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelten Modell erstellt. Mit dem An-
hang wird das Ziel verfolgt, ausreichend unabhängige Daten zu erfassen, um die internationale „Transparenz“ und die angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Diplomen, Abschlüssen, Zeugnissen usw.) zu verbessern. Der Anhang soll eine Beschreibung über Art, Niveau, Kontext, Inhalt 
und Status eines Studiums bieten, den die im Original-Befähigungsnachweis, dem der Anhang beigefügt ist, genannte Person absolviert und erfolgreich abge-
schlossen hat. Der Anhang sollte keinerlei Werturteile, Aussagen über die Gleichwertigkeit mit anderen Qualifikationen oder Vorschläge bezüglich der Anerkennung 
enthalten. Zu allen acht Punkten sollten Angaben gemacht werden. Werden zu einem Punkt keine Angaben gemacht, sollte der Grund dafür angeführt werden. 
____________________________________________________________________ 
1   Angaben zur Person des Qualifikationsinhabers 
____________________________________________________________________ 
1.1 Familienname(n) 
____________________________________________________________________ 
1.2 Vorname(n) 
____________________________________________________________________ 
1.3 Geburtsdatum (TTMMJJJJ) 
____________________________________________________________________ 
1.4 Matrikelnummer oder Code 
____________________________________________________________________ 
2   Angaben zur Qualifikation 
____________________________________________________________________ 
2.1 Name der Qualifikation und 
    verliehener Titel *) 
____________________________________________________________________ 
2.2 Hauptstudienfach oder -fächer 
    für die Qualifikation 
____________________________________________________________________ 
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2.3 Name und Status der 
    Organisation, die die 
    Qualifikation verliehen hat 
    *) 
____________________________________________________________________ 
2.4 Name und Status der 
    Einrichtung, die das 
    Studium durchgeführt hat *) 
____________________________________________________________________ 
2.5 Im Unterricht/in den 
    Prüfungen verwendete 
    Sprache(n) 
____________________________________________________________________ 
3   Angaben zum Niveau der Qualifikation 
____________________________________________________________________ 
3.1 Niveau der Qualifikation 
____________________________________________________________________ 
3.2 Regelstudienzeit (gesetzliche 
    Studiendauer) 
____________________________________________________________________ 
3.3 Zulassungsvoraussetzungen 
____________________________________________________________________ 
4   Angaben über den Inhalt und die erzielten Ergebnisse 
____________________________________________________________________ 
4.1 Studienart 
____________________________________________________________________ 
4.2 Anforderungen des Studiums 
____________________________________________________________________ 
4.3 Angaben zum Studium (z.B. 
    absolvierte Module und 
    Einheiten) und erzielte 
    Beurteilungen/Bewertungen/ 
    ECTS Anrechnungspunkte 
____________________________________________________________________ 
4.4 Beurteilungsskala und,         „sehr gut“, „mit Auszeichnung 
    wenn verfügbar,                bestanden“ (1) 
    Anmerkungen zur Vergabe        „gut“ (2) 
    der Beurteilungen              „befriedigend“ (3) 
                                   „genügend“ (4) 
                                   „nicht genügend“ (5) 
____________________________________________________________________ 
4.5 Gesamtbeurteilung der          „mit Auszeichnung bestanden“ 
    Qualifikation *)               „bestanden“ 
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                                   „nicht bestanden“ 
____________________________________________________________________ 
5   Angaben zur Funktion der Qualifikation 
____________________________________________________________________ 
5.1 Zugangsberechtigung zu 
    weiterführenden Studien 
____________________________________________________________________ 
5.2 Beruflicher Status             Zugang zu akademischen Berufen 
                                   nach Maßgabe der 
                                   berufsrechtlichen Vorschriften; 
                                   Diplom im Sinne der 
                                   Richtlinie 89/48/EWG 
____________________________________________________________________ 
6   Sonstige Angaben 
____________________________________________________________________ 
6.1 Weitere Angaben 
____________________________________________________________________ 
6.2 Informationsquellen für 
    ergänzende Angaben 
____________________________________________________________________ 
7   Beurkundung des Anhanges                    7.4 Rundsiegel 
____________________________________________________________________ 
7.1 Ausstellungsdatum 
____________________________________________________________________ 
7.2 Unterschrift/Name 
____________________________________________________________________ 
7.3 Amtliche Funktion der 
    Urkundsperson 
____________________________________________________________________ 
8   Angaben zum österreichischen Hochschulsystem 
____________________________________________________________________ 

    * in Originalsprache (Deutsch) 
2.Rahmenformular für die englischsprachige Version (University) 
Diploma Supplement 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is 
to provide sufficient independent data to improve the international „transparency“ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, de-
grees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence 
statements or suggestions about recognition. 

Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
____________________________________________________________________ 
1   Information identifying the holder of the qualification 
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____________________________________________________________________ 
1.1 Family name(s) 
____________________________________________________________________ 
1.2 Given name(s) 
____________________________________________________________________ 
1.3 Date of birth (DDMMYYYY) 
____________________________________________________________________ 
1.4 Student identification number 
____________________________________________________________________ 
2   Information identifying the qualification 
____________________________________________________________________ 
2.1 Name of qualification, title 
    conferred *) 
____________________________________________________________________ 
2.2 Main field(s) of study for the 
    qualification 
____________________________________________________________________ 
2.3 Name and status of awarding 
    institution *) 
____________________________________________________________________ 
2.4 Name and status of institution 
    administering studies *) 
____________________________________________________________________ 
2.5 Language(s) of 
    instruction/examination 
____________________________________________________________________ 
3   Information on the level of the qualification 
____________________________________________________________________ 
3.1 Level of qualification 
____________________________________________________________________ 
3.2 Official length of programme 
____________________________________________________________________ 
3.3 Access requirement(s) 
____________________________________________________________________ 
4   Information on the contents and results gained 
____________________________________________________________________ 
4.1 Mode of study 
____________________________________________________________________ 
4.2 Programme requirements 
____________________________________________________________________ 
4.3 Programme details (courses, 
    modules or units studied, 
    individual grades obtained) 
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____________________________________________________________________ 
4.4 Grading scheme, grade           „excellent“, 
    translation and grade           “pass with distinction” (1) 
    distribution guidance           „good“ (2) 
                                    „satisfactory“ (3) 
                                    „sufficient“ (4) 
                                    „unsatisfactory“ 
____________________________________________________________________ 
4.5 Overall classification          „mit Auszeichnung bestanden“ 
    of the qualification *)         „bestanden“ 
                                    „nicht bestanden“ 
____________________________________________________________________ 
5   Information on the function of the qualification 
____________________________________________________________________ 
5.1 Access to further study 
____________________________________________________________________ 
5.2 Professional status conferred   Access to academic professions 
                                    according to the professional 
                                    regulations; diploma in the 
                                    sense of directive 
                                    RL 89/48/EEC. 
____________________________________________________________________ 
6   Additional information 
____________________________________________________________________ 
6.1 Additional information 
____________________________________________________________________ 
6.2 Further information sources 
____________________________________________________________________ 
7   Certification of the                             7.4 Official 
    supplement                                       stamp 
____________________________________________________________________ 
7.1 Date 
____________________________________________________________________ 
7.2 Signature/name 
____________________________________________________________________ 
7.3 Capacity 
____________________________________________________________________ 
8   Information on the Austrian higher education system 
____________________________________________________________________ 
    * in original language (German) 
 
3.    Hinweise zur Erstellung des Anhanges zum Diplom (Diploma 
      Supplement) 
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3.1   Anleitungen zur Erstellung des Anhanges zum Diplom/Diploma 

      Supplement einschließlich der für die Felder 4.4, 4.5 und 8 verbindlichen Texte und weitere Einzelheiten sind dem ECTS-Handbuch für Benutzer, herausgege-
ben von der Europäischen Union zu entnehmen. 

3.2   Zu Punkt 4.3 ist zumindest eine Abgangsbescheinigung (§ 69 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002) beizulegen. Nach der Einführung und Umsetzung von 
ECTS ist der deutschen Fassung eine „Abschrift der Studiendaten“ und der englischen Fassung ein „Transcript of records“ nach dem Muster des ECTS-
Handbuches für Benutzer beizufügen. Die Anlage ist im Feld 4.3 zu vermerken. 

    Die dem Studium zugewiesene Zahl der ECTS-Anrechnungspunkte ist anzugeben. 

3.3   Auf Antrag und nach Maßgabe internationaler Rechtsvorschriften (das ist derzeit der Notenwechsel BGBl. III Nr. 45/2001) ist im Feld 4.5 eine Gesamtnote über 
das Studium auszustellen, die alle nach den Studienvorschriften abgelegten Prüfungen und die Diplomarbeit umfasst. 

3.4   Text zu Punkt 8 und weitere Anleitungen um Ausfüllen siehe www.bmwf.gv.at/wissenschaft/international/enic_naric_austria/ diploma_supplement. 

3.5   Für weitere Informationen siehe http://www.europass.at/article/articleview/17/1/6 und http://ec.europa.eu/education/index_en.htm. 

Verordnung über die Ausstellung eines Anhanges zum Diplom („Diploma Supplement") für Absolventinnen un d Absolventen von Fach-
hochschul-Studiengängen 

§ 1. (1) Anlässlich der Verleihung eines akademischen Grades ist den Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschul-Studiengängen zusätzlich zur Verlei-
hungsurkunde ein Anhang zum Diplom („Diploma Supplement“) nach Maßgabe der in der Anlage  festgelegten Form in deutscher und englischer Sprache auszu-
stellen. 

(2) An Einrichtungen, denen die Bezeichnung „Fachhochschule“ verliehen wurde, hat die Ausstellung durch die Leiterin oder den Leiter des Fachhochschulkollegi-
ums, in allen anderen Fällen durch die Leiterin oder den Leiter des Lehr- und Forschungspersonals zu erfolgen. Die zusätzliche Ausstellung in einer weiteren Spra-
che ist zulässig. 

Anlage:  vgl. Anlage 2 zur UniStEV (siehe oben) 

Verordnung über die Gestaltung der Zeugnisse und de s Anhanges zum Diplom an Pädagogischen Hochschulen 

§ 3. (1) Anlässlich der Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Education (BEd)“ ist der Absolventin oder dem Absolventen zusätzlich zum studienab-
schließenden Zeugnis ein Anhang zum Diplom („Diploma Supplement“) nach Maßgabe der Anlage 2  in deutscher Sprache sowie eine Übersetzung desselben in 
die englische Sprache auszustellen. Die zusätzliche Übersetzung in eine andere Sprache ist zulässig. 

(2) Für die Angaben über den Inhalt und die erzielten Ergebnisse des Studiums ist eine Abschrift der Studiendaten („Transcript of Records“) nach dem Muster des 
ECTS-Handbuches für Benutzer in deutscher Sprache und in englischer Übersetzung anzuschließen. 

Anlage 2:  vgl. Anlage 2 zur UniStEV (siehe oben) 


